
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Beschäftigte im Rettungsdienst 
(Teil B Abschnitt XXII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 
1. Beschäftigte im Rettungsdienst 

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

4 VIII / - 
VIII – 3 J. 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
 

 
Rettungssanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten. 

 

 VII / 2. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sonsti-
ge Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII. 
 

weggefallener Aufstieg 

6 VII / 1. 
VII – 6 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 
Rettungsassistenten mit entsprechenden Tätigkeiten. 

 

 VIb / 3. 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fallgrup-
pe I. 
 

weggefallener Aufstieg 

N - - - - 

 
 
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkei-
ten. 
 
 

9a - - - - 

 
 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Lei-
tern von Rettungswachen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b VIb / 2. 

VIb ohne 
Aufstieg 
[6 J. Vc bei 
zusätzlich 
16 unter-
stellten 

Beschäftig-
ten] 

EG 6 /  
EG 6 
[EG 8 /  
EG 6] 

 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungswache bestellt sind. 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen. 
 

9b - - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 20 Be-
schäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

9c Vc / 3. 
VIb – 6 J. 

Vc  
EG 8 /  
EG 6 

 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungswache bestellt und denen mindestens 
16 in der Rettungswache tätige Angestellte durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind, nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 2. 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindes-

tens 20 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

 

9c - - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen  

oder Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 40 
Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

10 - - - - 

 
Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 
40 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
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2. Beschäftigte an Rettungsdienstschulen 

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

10 - - - - 
 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 
 

11 - - - - 

 
1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung und ent-

sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Lei-

terinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder 
Fachbereichsleiter einer Rettungsdienstschule. 

 

12 - - - - 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder 

Leiter einer Rettungsdienstschule. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellver-

tretende Leiter-innen oder Leiter oder als Fachbereichslei-
terinnen oder Fachbereichsleiter einer Rettungsdienstschu-
le. 

 

13 - - - - 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen  
oder Leiter einer Rettungsdienstschule. 
 

 


